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Schutz der Gesundheit und der Ar
beitskraft, auf Teilnahme am kultu
rellen Leben sowie auf materielle Si
cherheit bei Krankheit und Unfäl
len) für die Werktätigen weiter aus. 
Das A. garantiert, daß die Werktäti
gen ständig entsprechend den gesell
schaftlichen Erfordernissen und der 
persönlichen Qualifikation freiwillig 
und bewußt am gesellschaftlichen 
Arbeitsprozeß teilnehmen können; 
daß sie das politische, wirtschaftli
che und kulturelle Leben im Betrieb 
mitgestalten und — vor allem durch 
ihre Gewerkschaft — noch umfas
sender und sachkundiger an der Lei
tung und Planung mitwirken kön
nen. Das A. fördert die verantwor
tungsbewußte Wahrnehmung der 
Grundrechte und der ehrenvollen 
Pflicht zur Leistung gesellschaftlich 
nützlicher Tätigkeit. Es ist darauf 
erichtet, die —*• Arbeits- und Lebens- 
edingungen der Werktätigen in den 

Betrieben planmäßig zu verbessern 
und die allseitige Entwicklung der 
sozialistischen Persönlichkeit zu för
dern. Das A. regelt auch Beziehun
gen der Lenkung der Arbeitskräfte, 
der —>- Sozialversicherung der Arbei
ter und Angestellten, der Kontrolle 
des Gesundheits- und Arbeitsschut
zes, der Kontrolle über die Einhal
tung des sozialistischen A. sowie der 
Entscheidung von Arbeitsstreitigkei
ten. Das A. ist wie unsergesamtes so
zialistisches Recht Ausdruck der 
Macht der Arbeiterklasse und hat 
die Aufgabe, die Beziehungen der 
Werktätigen im Arbeitsprozeß ent
sprechend dem sozialistischen Cha
rakter der —*■ Arbeit und den von den 
Anschauungen der Arbeiterklasse 
bestimmten Prinzipien der sozialisti
schen —*• Arbeitsmoral zu gestalten. 
Es ist ein wichtiges Instrument des 
Staates zur Lösung der —*■ Hauptauf
gabe bei der Gestaltung der entwickel
ten sozialistischen Gesellschafi in Ein
heit von Wirtschafts- und Sozialpo
litik. Seine Rechtsnormen regeln 
verbindlich die Beziehungen der 
Werktätigen und der Betriebe im ge

sellschaftlichen Arbeitsprozeß auf 
der Grundlage der wissenschaftli
chen Arbeitsorganisation mit dem 
Ziel, ein hohes Entwicklungstempo 
der Produktion zu sichern, ihre Ef
fektivität zu erhöhen, indem sie den 
wissenschaftlich-technischen Fort
schritt und das Wachstum der Ar
beitsproduktivität fördern. Mit Hilfe 
der Vorschriften des A. sichert der 
sozialistische Staat den erreichten 
Stand des materiellen und kulturel
len Lebensniveaus des Volkes. 
Gleichzeitig schafft er aber auch die 
Voraussetzungen zur weiteren plan
mäßigen Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen im Rahmen 
des sozialpolitischen Programms. 
Von besonderer Bedeutung für die 
Verwirklichung des A. ist die Mit
wirkung der Werktätigen an der Lei
tung und Planung der Produktion 
im Betrieb und die Gestaltung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen 
entsprechend dem Grundsatz von 
Einzelleitung und Mitgestaltung der 
Werktätigen. Die Werktätigen ha
ben unter Führung der Partei der Ar
beiterklasse Anteil an der Entwick
lung, Gestaltung und Anwendung 
des A. sowie der Kontrolle seiner 
konsequenten Einhaltung. Von ent
scheidender Bedeutung für die Ent
wicklung und Durchsetzung des A. 
ist die Tätigkeit des —► Freien Deut
schen Gewerkschaftsbundes als Klas
senorganisation bei der Wahrung 
der Interessen der Werktätigen. Ge
mäß Art. 45 der Verfassung der 
DDR und dem Arbeitsgesetzbuch 
sowie den auf seiner Grundlage er
lassenen arbeitsrechtlichen Bestim
mungen haben die Gewerkschaften 
aktiven Anteil an der Gestaltung der 
sozialistischen Rechtsordnung. Sie 
besitzen Gesetzesinitiative und das 
Recht, über alle die Arbeits- und Le
bensbedingungen der Werktätigen 
betreffenden Fragen mit staatlichen 
Organen, Betriebsleitungen und an
deren wirtschaftsleitenden Organen 
Vereinbarungen abzuschließen. Das 
geschieht vor allem durch Rahmen-


